
1. Das Sonstige Sondergebiet „Solarpark“ dient der 
Unterbringung von Anlagen, die der Nutzung, 
Entwicklung oder der Erforschung der Sonnenenergie 
sowie der Umwandlung dieser dienen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO

2. Im Plangebiet sind Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen 
allgemein zulässig, die unbeweglich in Reihen mit 
Bodenabstand aufgeständert sind sowie die hierfür 
erforderlichen Nebenanlagen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO

3. Technische Zubehöranlagen wie Antennen, 
Blitzschutzanlagen, Videoüberwachungssysteme und 
ähnliche geartete untergeordnete bauliche Anlagen 
dürfen die festgesetzte maximale Höhe baulicher 
Anlagen (OKmax.) ausnahmsweise um bis zu 2 m 
überschreiten, wenn dies für die Funktionsweise der 
Anlage erforderlich ist.
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO

4. Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzung zur Höhe der 
baulichen Anlagen wird die vorhandene 
Geländeoberfläche gem. § 2 Abs. 12 BbgBO festgesetzt. 
Die maßgebliche Geländeoberfläche ist dem 
Vermessungsplan, der dem Bebauungsplan zugrunde 
liegt, zu entnehmen. Zwischenwerte sind zu 
interpolieren.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB & § 18 Abs. 1 BauNVO

5. Für die mit „GF“ gekennzeichnete Fläche zu Geh- Fahr- 
und Leitungsrechten ist ein Geh- und Fahrrecht zu 
Gunsten der Öffentlichkeit einzutragen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

6. Zufahrten und Wege im sonstigen Sondergebiet sind 
wasser- und luftdurchlässig ohne zusätzliche 
Versiegelung herzustellen. Als Ausnahme sind 
Teilversieglungen zulässig, wenn diese technisch 
erforderlich sind, um die Funktion der Fläche dauerhaft 
sicherzustellen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

7. Im Sondergebiet ist zwischen der Unterkante von neu zu 
errichtenden Einfriedungen und der Geländeoberfläche 
ein Abstand von mindestens 10 cm bis maximal 20 cm 
einzuhalten. Die offenen Bereiche müssen jeweils eine 
Mindestlänge von 20 m aufweisen und dürfen 
untereinander durch geschlossene Bereiche mit einer 
Länge von maximal 20 m unterbrochen werden.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

8. Die Freiflächen sowie die nicht versiegelten Flächen 
zwischen und unter den Solarmodulen innerhalb des 
Sonstigen Sondergebiets sind als Flächen unter 
natürlicher Sukzession zu entwickeln.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB

9. Innerhalb der „Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ sind die Flächen unter 
Sukzession zu entwickeln. Bestehende und 
aufkommende Gehölze sind zu erhalten.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

10. Das im Geltungsbereich von den Modul-, Dach- und 
sonstigen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist 
z.B. auf Flächen mit einer natürlichen Vegetation oder 
über Mulden, Rigolen bzw. über sonstige Sickeranlagen, 
schadlos zu versickern.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 54 Abs. 4 BbgWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

11. Die erforderliche Einfriedung um den Solarpark darf eine 
Höhe von 2,5 m über Gelände nicht überschreiten.
§ 9 Abs. 4 und § 31 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 u. Abs. 9 BbgBO

12. Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzung zur Höhe der 
Einfriedungen wird die vorhandene Geländeoberfläche 
gem. § 2 Abs. 12 BbgBO festgesetzt. Die maßgebliche 
Geländeoberfläche ist dem Vermessungsplan, der dem 
Bebauungsplan zugrunde liegt, zu entnehmen. 
Zwischenwerte sind zu interpolieren.
§ 9 Abs. 4 BauGB & § 87 Abs. 1 u. 9 BbgBO
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Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass unter die Zugriffsverbote des § 44 
BNatSchG fallende Arten nicht beeinträchtigt werden und dass 
Vorhaben fachkundig durch eine ökologische Baubegleitung 
überwacht werden, um arten- und biotopschutzrechtliche 
Konflikte auszuschließen.

Innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebiets ist mit 
dem Biotoptyp 051211 „silbergrasreiche Pionierflur“ ein nach 
§30 BNatSchG geschütztes Biotop vorhanden. Für die 
Inanspruchnahme dieser Flächen wird im weiteren Verfahren ein 
Antrag auf Ausnahme gem. § 30 Abs.4 BNatSchG durch die 
Gemeinde gestellt.

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017, BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I. Nr. 394)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) (Nr. 
33)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19. Mai 2016 
(GVBl.I/16, [Nr. 14]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18])

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des 
Liegenschaftskatasters mit Stand vom ………………………….. 
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie 
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit 
ist eindeutig möglich.

Cottbus,………………………    (Siegel)     ……………………………………….……                                                                                                                                                                       
Unterschrift

Sonstige Sondergebiete
Zweckbestimmung: Solar
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO

SO

Flächen für Wald
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Baugrenze mit Eckpunkten
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 23 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes
§ 9 Abs. 7 BauGB

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB und Abs. 6 BauGB

max. Grundfläche
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO

max. Höhe baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO

GRmax.

OKmax.
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Sonstige Planzeichen
Eckpunkte Geltungsbereich
(siehe Koordinatenpunkte)

Grenze Abschlussbetriebsplan II für den
"Kiessandtagebau Freienhufen" mit Stand
vom 26.02.2015 mit Eckpunkten
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Vermerk über den Aufstellungsbeschluss
Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Solarpark Kieswerk 
Freienhufen II" wurde am ............... 2022 durch die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großräschen 
beschlossen.

Großräschen, ………………………          (Siegel)                    …………………………….……
Unterschrift

Vermerk über den Abwägungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großräschen hat 
die Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden sowie aus der Öffentlichkeit am 
............... 2024 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Großräschen, ………………………          (Siegel)                    …………………………….……
Unterschrift

Vermerk über den Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplanes "Solarpark Kieswerk Freienhufen II" in 
der Fassung ................. wurde am ................. von der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großräschen als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt.

Großräschen, ………………………          (Siegel)                    …………………………….……
Unterschrift

Ausfertigungsvermerk
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes 
"Solarpark Kieswerk Freienhufen II" in der Fassung ................. 
und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großräschen vom ................. übereinstimmt.

Großräschen, ………………………          (Siegel)                    …………………………….……
Unterschrift

Bekanntmachungsvermerk
Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten 
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, sind am ......................... im Amtsblatt 
für die Stadt Großräschenu Nr. ......../ Jahrgang ........ ortsüblich 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolgen und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen hingewiesen worden.

Der Bebauungsplan ist am ............................. in Kraft getreten.

Großräschen, ………………………          (Siegel)                    …………………………….……
Unterschrift

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich Bäume, die nach 
der Verordnung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz zum 
Schutz von Bäumen und Hecken (Gehölzschutzverordnung - 
GehölzSchVO LK OSL) vom 12. September 2013, einschließlich 
der 1. Änderung vom 06. Dezember 2018 geschützt sind. Ein 
Beseitigen ist nur nach Zustimmung durch die zuständigen 
Stellen zulässig.

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017, BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I. Nr. 394)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990) vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) (Nr. 
33)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 19. Mai 2016 
(GVBl.I/16, [Nr. 14]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18])

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des 
Liegenschaftskatasters mit Stand vom ………………………….. 
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie 
Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich 
der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit 
ist eindeutig möglich.

Cottbus,………………………    (Siegel)     ……………………………………….……                                                                                                                                                                       
Unterschrift
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Punkt Nordwert Ostwert
A 5715849,94 429165,63
B 5716085,75 429494,49
C 5716056,02 429494,42
D 5715988,95 429396,24
E 5715919,61 429392,48
F 5715913,69 429374,40
G 5715910,88 429365,79
H 5715905,91 429350,34
I 5715902,28 429339,10
J 5715892,58 429309,05
K 5715886,83 429292,62
L 5715881,75 429278,07
M 5715875,61 429260,41
N 5715871,43 429248,47
O 5715848,98 429239,06
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